
ohnern hieſiger Fotadt, nicht
e und in die Hauſer herum geſchickte ge—
urgerſchafft, ſo offte dieſelbe anderer und dieſer Angele

noch letzlich am zten hujus, bey Publication dererSteuer
angedeutet worden, die Gaſſen und vor denen Thuren
o werden doch noch immer bey denen diesfalls beiche—
den, und es will faſt ſcheinen, daß diejenigen HaußBe
unterworffen ſeyn wollen, alſo von uns nicht ſogleich

nig oder nichts achten, unſern Burgern aber die zeit—
ngezogene Andeutungen aun ergangene allergnadigſte
en, letzteres auch nur noch untern 3. hujus mit aller

s allergnadigſt angeordneten militariſchen Execution
verfahren werden iolle, gemaſſenſt verfuget hat, die Be
zumahnen, und daß ſie fuhrohin es vor ihren Hauſern
„Schutt und Unflath auch Scherbel hinwea zu ichaffen,

Als wird ſolches mittelſt dieſes gedruckten Zettels,
ſitzere hienaer Reſidenz reſpectiveè gewarnet und bedeu
en vor Berdruß und Schaden zu huten. Signatum

Dreßden, gm 8. Januarii, Anno 1725.

z

Der Rathzu Dreßden.
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	Wjewohl denen Jnwohnern hiesiger Stadt, nicht allein durch öffentliche Anschläge ... mit allem Ernst und Nachdruck angedeutet worden, die Gassen und vor denen Thüren der Häuser es sauber und reine zu halten ... Als wird solches mittels dieses gedruckten Zettels, zu iedermanns Wissenschafft nochmahls gebracht ...
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